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Wir sind ein renommierter österreichischer Mittelbetrieb der chemischen Industrie und erzeugen 
Pharmawirkstoffe, Spezialchemikalien, Diagnostika und organische Zwischenprodukte. Für den 
Bereich Feinchemie, suchen wir einen versierten 
 

Produktionsmitarbeiter 
Manufacturing Operator 

(Chemie) 
 

Aufgaben: 

• Mitarbeit bei der Herstellung von Feinchemikalien und organischen Zwischenprodukten 

• Betreuung einzelner Prozessschritte im Rahmen des Herstellungsprozesses. 

• Selbständiges Arbeiten an Produktionsanlagen und der dazugehörigen Infrastruktur. 

• Mitarbeit bei der Wirkstoffherstellung unter GMP-Bedingungen. 

• Mitarbeit bei Kalibrierungs-, Reinigungs- und Instandhaltungstätigkeiten. 

• ISO-konforme Dokumentation der Tätigkeiten und Arbeitsabläufe (Chargenprotokolle, 
Logbücher, Berichte). 

• Mitarbeit bei der Erstellung von Dokumenten (SOPs, Betriebsanweisungen). 

• Mitarbeit beim Personal-Training (Erstellung von Schulungsunterlagen, Durchführen von 
Schulungen). 

 
Die Anforderungen: 

• Idealerweise HTL oder Fachschule der Fachrichtung Chemie oder Verfahrenstechnik oder 
abgeschlossener Lehrberuf im Bereich Chemie. 

• Berufserfahrung in der chemischen Industrie erwünscht, aber nicht Voraussetzung. 

• Technisches Verständnis, Teamfähigkeit, Bereitschaft zu Schichtarbeit, Genauigkeit. 

• Gute Kenntnisse der MS-Office Produkte. 

• Kenntnisse im Bereich der GMP-Produktion von Vorteil 

• Gute Englischkenntnisse von Vorteil. 
 
 
 
Für diese Position bieten wir ein kollektivvertragliches Bruttogehalt ab EUR 2.100,-/Monat (Vollzeit), 
abhängig von Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung. 
 
Abschließend wird festgehalten, dass etwaige Aufwendungen, die anlässlich der Bewerbung 
entstehen (z.B. Fahrtkosten, Tages- oder Nächtigungsgelder, etc.) nicht ersetzt werden. 
 


